
Ihr Anliegen – benötigte Unterlagen 

 

Abmeldung (siehe „Wegzug“) 
 

 

Anmeldung 

(Zuzug von AUßERHALB) 

 

 

 

- Wohnungsgeberbestätigung (vom Vermieter, NICHT 

Mietvertrag) 

- Personalausweis (Deutsche) oder Aufenthaltstitel (Ausländer) 

- Reisepass (Deutsche und Ausländer) 

- Kinderreisepass (deutsches Kind) 

- Eheurkunde, Geburtsurkunden der Kinder in Deutsch oder 

Englisch 

- Vollmacht, wenn jemand anderes zum Ummelden kommt 

(auch wenn nur ein Ehepartner kommt) 

- wenn nur ein Elternteil mit einem Kind zuzieht: Einverständnis 

des anderen Elternteils (Kopie Ausweis + 

Einverständniserklärung) 

- wenn eigenes Haus: Nachweis über Eigentum (Kaufvertrag, 

Grundbuchauszug) 

 

 

Aufenthaltsbescheinigung für 

Standesamt 

(„Meldebescheinigung“ für 

Eheschließung) 

 

 

- Personalausweis oder Reisepass oder Aufenthaltstitel 

- Gebühr: 8,00 € pro Person 

 

Beglaubigung von Dokumenten 

(standesamtl. Urkunden werden 

vom Standesamt beglaubigt) 

 

 

- zu beglaubigende Unterlagen 

- Personalausweis oder Reisepass oder Aufenthaltstitel 

- Gebühr: 9,00 € pro zu beglaubigendem Dokument 

 

 

Beglaubigung von Unterschriften 

 

 

- Personalausweis oder Reisepass oder Aufenthaltstitel 

- Vordruck der anfordernden Stelle 

- Gebühr: 9,00 € pro zu beglaubigendem Dokument 

 

Führungszeugnis 
 

- Personalausweis oder Reisepass oder Aufenthaltstitel 

- Bestätigung der Stelle, die das Führungszeugnis verlangt 

 (nur bei einem erweiterten Führungszeugnis) 

- Gebühr: 13,00 € 

 

Haushaltsbescheinigung 

 

 

- Vordruck „Haushaltsbescheinigung“ vom Jugend- oder 

Sozialamt 

- Personalausweis oder Reisepass oder Aufenthaltstitel 



Lebensbescheinigung 

(Bsp. für ausländische Renten) 

 

 

- Personalausweis oder Reisepass oder Aufenthaltstitel 

- Vordruck, auf der die Bescheinigung erfolgt (falls vorhanden) 

- Gebühr 8,00 € pro Person  

 

Meldebescheinigung für Behörde 

(Jobcenter, Unterhaltsvorschussstelle, 

Wohngeldstelle, Sozialamt) 

 

 

- Personalausweis oder Reisepass oder Aufenthaltstitel 

 

 

Meldebescheinigung für private 

Zwecke und KFZ-Zulassung 

 

 

- Personalausweis oder Reisepass oder Aufenthaltstitel - 

Gebühr: 8,00 € 

Personalausweis beantragen 

(Antragsteller ÜBER 16 Jahren) 

 

- alten Personalausweis 

- Geburts- oder Eheurkunde 

- aktuelles biometrisches Lichtbild (bitte folgenden Hinweis 

beachten!) 

- Hinweis: Ab 01.05.2025 dürfen Passbilder in Papierform nicht 

mehr akzeptiert werden. Beim Fotografen werden ab diesem 

Zeitpunkt digitale Passbilder erstellt und die Kunden erhalten 

einen QR-Code mit dessen Hilfe Ihr Passbild im 

Einwohnermeldeamt heruntergeladen werden kann.  

Digitale Passbilder können auch im Einwohnermeldeamt 

erstellt werden. Hierbei entsteht eine zusätzliche Gebühr in 

Höhe von 6,00 €, ein Ausdruck des Bildes kann leider nicht 

erfolgen.  

- Gebühr bis 24 Lebensjahr: 27,60 €, 6 Jahre gültig / ab 24. 

Lebensjahr: 46,00 €  10 Jahre gültig / 10,00 € für vorläufigen 

Ausweis = 3 Monate gültig 

 

 

Personalausweis beantragen 

(Antragsteller UNTER 16 Jahren) 

 

- Kind mitbringen! 

- alten Kinderreisepass oder aktuellen Reisepass (falls 

vorhanden) 

- Geburtsurkunde 

- aktuelles biometrisches Lichtbild (bitte folgenden Hinweis 

beachten!) 

- Hinweis: Ab 01.05.2025 dürfen Passbilder in Papierform nicht 

mehr akzeptiert werden. Beim Fotografen werden ab diesem 

Zeitpunkt digitale Passbilder erstellt und die Kunden erhalten 

einen QR-Code mit dessen Hilfe Ihr Passbild im 

Einwohnermeldeamt heruntergeladen werden kann.  

Digitale Passbilder können auch im Einwohnermeldeamt 

erstellt werden. Hierbei entsteht eine zusätzliche Gebühr in 

Höhe von 6,00 €, ein Ausdruck des Bildes kann leider nicht 

erfolgen.  

- Personalausweis des vorsprechenden gesetzlichen Vertreters 



- Einverständnis des anderen gesetzlichen Vertreters (mit Kopie 

des Personalausweises, beidseitig) oder aktuelles Negativattest 

- Gebühr: 27,60 € 

 

Reisepass beantragen 

(Antragsteller ÜBER 18 Jahren) 

 

- Personalausweis und alten Reisepass (falls vorhanden) 

- Geburts- oder Eheurkunde 

- aktuelles biometrisches Lichtbild (bitte folgenden Hinweis 

beachten!) 

- Hinweis: Ab 01.05.2025 dürfen Passbilder in Papierform nicht 

mehr akzeptiert werden. Beim Fotografen werden ab diesem 

Zeitpunkt digitale Passbilder erstellt und die Kunden erhalten 

einen QR-Code mit dessen Hilfe Ihr Passbild im 

Einwohnermeldeamt heruntergeladen werden kann.  

Digitale Passbilder können auch im Einwohnermeldeamt 

erstellt werden. Hierbei entsteht eine zusätzliche Gebühr in 

Höhe von 6,00 €, ein Ausdruck des Bildes kann leider nicht 

erfolgen.  

- Gebühr: bis 24 Lebensjahr: 37,50€ / ab 24. Lebensjahr: 70,00€ 

(bei Express-Bestellung zuzügl. 32,00 €) 

 

 

Reisepass beantragen 

(Antragsteller UNTER 18 Jahren) 

 

- Kind mitbringen! 

- Geburtsurkunde  

- alten Kinderreisepass (falls vorhanden) 

- aktuelles biometrisches Lichtbild (bitte folgenden Hinweis 

beachten!) 

- Hinweis: Ab 01.05.2025 dürfen Passbilder in Papierform nicht 

mehr akzeptiert werden. Beim Fotografen werden ab diesem 

Zeitpunkt digitale Passbilder erstellt und die Kunden erhalten 

einen QR-Code mit dessen Hilfe Ihr Passbild im 

Einwohnermeldeamt heruntergeladen werden kann. 

Digitale Passbilder können auch im Einwohnermeldeamt 

erstellt werden. Hierbei entsteht eine zusätzliche Gebühr in 

Höhe von 6,00 €, ein Ausdruck des Bildes kann leider nicht 

erfolgen.  

- Personalausweis des vorsprechenden gesetzlichen Vertreters 

- Einverständnis des anderen gesetzlichen Vertreters (mit Kopie 

des Personalausweises, beidseitig) oder aktuelles Negativattest 

- Gebühr: 37,50 € (bei Express-Bestellung zuzügl. 32,00 €) 

 

Steuer-Identifikationsnummer 

(Steuer-ID) 

 

 

- Personalausweis oder Reisepass oder Aufenthaltstitel 

 

Ummeldung 

(Umzug INNERHALB von Greiz) 

 

- Wohnungsgeberbestätigung (vom Vermieter, NICHT 

Mietvertrag) 

- Personalausweis oder Reisepass oder Aufenthaltstitel 



- Vollmacht, wenn jemand anderes zum Ummelden kommt 

(auch wenn nur ein Ehepartner kommt) 

- wenn nur ein Elternteil mit einem Kind umzieht: 

Einverständnis des anderen Elternteils (Kopie Ausweis + 

Einverständniserklärung) 

- wenn eigenes Haus: Nachweis über Eigentum (Kaufvertrag, 

Grundbuchauszug) 

 

Wegzug (ins Ausland)  

 

bei Wegzug im Inland / in eine 

andere Stadt = „nur“ bei der neuen 

Meldebehörde anmelden 

 

- Personalausweis oder Reisepass oder Aufenthaltstitel 

 


